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I. Jahrgang JV« 5. 15. Mai 1903

Zeitschrift
des
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Organ zur Hebung und Förderuno des Vermessungs- und Katasterwesens

Jährlich 12 Nummern. Jahres-Abonnement Fr. 4,-

Unentgel tlich für die Hitglieder

Redaktion : F. Brönnimann, Bern Expedition : H. Keller in Luzern

Die Parzellarvermessungen im Kanton Bern.

* Geschichtliches, Gesetzgebung, Vorschriften.

Die Katastervermessungen im Kanton Bern nahmen im Jura
ihren Anfang, und zwar durch den Erlass des Grossen Kates vom
29. November 1838. In demselben wurde festgesetzt, dass

denjenigen Gemeinden, welche die Parzellarvermessung ihres
Territoriums vorzunehmen beschliessen, die betreffenden Kosten
vorgestreckt werden sollten. Die Rückzahlung dieser zinsfreien Vorschüsse
hatte innert 10 Jahren, mit Zuschlägen auf die Grundsteuer, zu
geschehen. Diesem Dekret schloss sich zur Beschleunigung der

Vermessungen am 8. Dezember 1845 ein neues Dekret des Grossen
Rates an, welches die Parzellarvermessung für alle Gemeinden des

Jura obligatorisch erklärte.
Gestützt auf dieses Dekret und auf die durch dasselbe

vorgesehene, unterm 19. Mai 1846 vom Finanzdepartement erlassene

allgemeine Verordnung wurde sodann die Parzellarvermessung über
den ganzen Berner Jura durchgeführt, und zwar erfolgten, der
damaligen Zeit entsprechend, die Aufnahmen mittelst des Messtisches.
Die Leitung besorgte das technische Bureau des Grundsteuerdirektors
in Pruntrut.

Im alten Kantonsteil wurde der Grund zu den Katastervermessungen

durch den Beschluss des Grossen Rates vom 29. Mai 1849,
durch welchen die Ausdehnung der Katastervermessunge/i auf diesen
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